
Information - Aufteilung der CO2-Steuer zwischen Vermieter und Mieter

Vermieter werden seit dem 1.1.2023, je nach Einstufung des Gebäudes, an der Zah-
lung der CO2-Kosten beteiligt. Die Aufteilung der CO2-Kosten erfolgt anhand des un-
ten stehenden 10-Stufen Modell. 
Je niedriger die CO2-Emissionen pro m2 Wohnfläche des Gebäudes, desto geringer ist
der Anteil des Vermieters an den CO2-Kosten. Die Angabe zu den Treibhausgasemis-
sionen entnehmen Sie bitte dem Energieausweis. (Seite 2/3)

Z.B. Bei 21kg/m2 teilen sich die Kosten für die CO2-Steuer laut Stufenmodell wie
folgt auf: Mieter 80%, Vermieter 20% 
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10-Stufenmodell für die Teilung der CO2-Kosten bei Wohngebäuden

< emissionsarme Gebäude
<12kg 12-<17kg 17-<22kg 22-<27kg 27-<32kg 32-<37kg

emissionsreiche Gebäude >
37-<42kg 42-<47kg 47-<52kg >52kg CO2/m2/a
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